
 
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurückgeben! 

Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Landes Brandenburg 

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Verdingungsordnung für Leistungen, Teil A „Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Leistungen (VOL/A)*). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Verdingungsunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter unverzüglich den 
Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich, per E-Mail oder per Telefax darauf hinzuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 

3 Angebotsbedingungen 

Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. 

Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden; das Angebot ist an der 
dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. 
Eine selbst gefertigte Kopie oder Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses ist zugelassen. Das vom Auftraggeber 
verfasste Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich. 

3.3 Das Angebot muss vollständig sein; unvollständige Angebote können ausgeschlossen werden. 
Das Angebot muss die Preise und die in den Verdingungsunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben 
enthalten. 
Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung für ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz „oder 
gleichwertiger Art" verwendet worden, und macht der Bieter keine Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte 
Fabrikat als angeboten. 
Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Alle 
Eintragungen müssen dokumentenecht sein. Änderungen an den 
Verdingungsunterlagen sind unzulässig. 
Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz 
und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. 

3.4 Alle Preise sind in Euro, Bruchteile in vollen Cent anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der 
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. 
Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese im Angebotsschreiben an der be-
zeichneten Stelle aufzuführen Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden nicht gewertet. 

3.5 Digitale Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dürfen nur abgegeben werden, wenn dies in 
der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ausdrücklich zugelassen ist. 
Andere auf elektronischem Wege übermittelte Angebote sind nicht zugelassen. 

4 Nebenangebote oder Änderungsvorschläge 

Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich 
gekennzeichnet sein, deren Anzahl ist an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzuführen. 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch ohne Ab 
gabe eines Hauptangebotes zugelassen. Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote sind nur in Ver 
bindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 

*)  Die unter Nr. 1.1 genannten .Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen" (VOL/A) sowie die .Allgemeine Bedingungen für die 
Ausführung von Leistungen" (VOL7B) sind als Sonderdruck „Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen -(VOL)" bei der 
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft, Köln, erschienen. 
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5 Gewerberechtliche Voraussetzungen/Berufsgenossenschaft 

Bieter, die den Nachweis, dass sie im Berufsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes, in 
dem der Bieter seinen Sitz hat, eingetragen sind, noch nicht erbracht haben, werden gebeten, diesen Nach 
weis mit dem Angebot vorzulegen. 

Auf Verlangen hat der Bieter eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft bzw. des entsprechenden zu 
ständigen Versicherungsträgers vorzulegen. 

6 Weitervergabe an Unterauftragnehmer (Nachuntemehmer) 

Der Bieter hat Art und Umfang anzugeben, die er an Unterauftragnehmer übertragen will, und diesen zu benennen. 
Bei der Einholung von Angeboten von Unterauftragnehmern ist der Bieter verpflichtet, 
kleine und mittlere Unternehmen angemessen zu beteiligen, 
bei Großaufträgen sich zu bemühen, Unteraufträge an kleine oder mittlere Unternehmen in dem Umfang 

zu erteilen, wie es mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung zu vereinbaren ist, 
bei der Übertragung von Teilleistungen nach Wettbewerbsgesichtspunkten zu verfahren, 
dem Unterauftragnehmer insgesamt keine ungünstigeren Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der 

Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen - zu stellen, als sie durch den Auftrag mit dem Bieter ver 
einbart werden, und 

die Anlage zur Frauenförderverordnung vom Auftragnehmer ausfüllen zu lassen, wenn eine Bevorzugung 
geltend gemacht werden soll. 

Der Bieter wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass die Weitergabe an Unterauftragnehmer in bestimmten Fällen gemäß § 4 Nr. 4 VOL/B der Zustim 

mung des Auftraggebers bedarf, und 
dass er mit einer Zustimmung des Auftraggebers zur Übertragung von Leistungen, auf die sein Betrieb 

eingerichtet ist, an Unterauftragnehmer in der Regel nicht rechnen kann. 

7 Arbeitsgemeinschaften 

Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bieter haben dem Auftraggeber mit dem Angebot ein 
Verzeichnis der Mitglieder der Gemeinschaft mit Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters und eine von allen 
Mitgliedern unterzeichnete Erklärung, dass der bevollmächtigte Vertreter die im Verzeichnis aufgeführten Mitglieder 
gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften zu 
übergeben 

8 Bevorzugte Bewerber 

Bieter, die als bevorzugte Bewerber berücksichtigt werden wollen, müssen den Nachweis, dass sie die Vor-
aussetzungen hierfür erfüllen, mit der Angebotsabgabe führen; wird der Nachweis nicht rechtzeitig geführt, so wird das 
Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter Bewerber behandelt. Arbeitsgemeinschaften und andere 
gemeinschaftliche Bieter, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehören, haben zusätzlich den Anteil 
nachzuweisen, den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebot haben. Ein nach der Frauenförderverordnung 
bevorzugter Bieter erhält den Zuschlag nur dann, wenn er sich bereiterklärt, 
1. den Anteil der Frauen, wie im Angebot angegeben, bis zur Erfüllung des Vertrages, mindestens jedoch 

bis zum Ende des Jahres, das der Zuschlagserteilung folgt, nicht zu verringern, 
2. die Richtigkeit der Angaben durch die Vergabestelle überprüfen zu lassen. 
Fehlerhafte Angaben können die Anfechtung der Vertragserklärung wegen arglistiger Täuschung zur Folge haben. 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben vorbehalten. 

10   Sonstiges 

Der Schriftverkehr mit dem Auftraggeber ist in deutscher Sprache zu führen. 

Ergänzend zu den Verdingungsunterlagen gelten die deutschen Rechtsvorschriften. 

Bewerber aus anderen EU-Mitgliedstaaten haben die besonderen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen für 
den innergemeinschaftlichen Erwerb zu beachten. 
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